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1. Der Fall1

1 In Anlehnung an das Beispiel in Meyer,

Conrad (Hrsg.), Swiss GAAP FER – Erläute-
rungen, Illustrationen und Beispiele, Zürich
2014, 266 f.

Die Cash AG mit Sitz in der Schweiz be-
stellt am 30.9.2017 eine Maschine in
Deutschland zu einem Kaufpreis von
EUR 100,000. Die Lieferung der Ma-
schine wird auf den 4.1.2018 vereinbart
mit Fälligkeit der Rechnung am 4.3.2018
(d.h. einer Zahlungsfrist von 60 Tagen).
Zur Absicherung des Währungsrisikos
schließt die Cash AG per Bestellzeit-
punkt am 30.9.2017 ein Devisentermin-
geschäft ab, mit dem sie sich verpflich-
tet, per Zahlungszeitpunkt am 4.3.2018
EUR 100,000 zu einem Kurs von CHF/
EUR 1.10 (CHF 110,000) zu kaufen. Die
Wechselkurse entwickeln sich wie folgt:

■ Bestelldatum
30.9.2017: CHF/EUR 1.10

■ Bilanzstichtag
31.12.2017: CHF/EUR 1.15

■ Lieferdatum
4.1.2018: CHF/EUR 1.20

■ Zahlungsdatum
4.3.2018: CHF/EUR 1.25

2. Die Lösung

Mit Cash Flow Hedges werden zukünf-
tige Zahlungsströme gegen das Risiko
von Schwankungen abgesichert, welches
einem bestimmten Risikofaktor (bezo-
gen auf ein bilanziertes Aktivum resp.
eine bilanzierte Verbindlichkeit, eine zu-
künftige Transaktion oder Teile davon)
zugeordnet werden kann und das poten-
ziell Auswirkungen auf das ausgewiese-
ne Ergebnis hat.2

2 Definition in Anlehnung an IFRS 9.6.5.2 (b).
Im Unterschied zu IFRS werden unter Swiss
GAAP FER sowohl die Absicherung von mit
hoher Wahrscheinlichkeit stattfindenden zu-
künftigen Transaktionen (highly probable

forecast transactions) als auch die Absiche-
rung vertraglich bereits fixierter zukünftiger
Transaktionen (unrecognised firm commit-

ments) als Cash Flow Hedge behandelt (vgl.
Swiss GAAP FER 27 Ziff. 18). Gem. IFRS
9.6.5.2 (a) wird die Absicherung fester Ver-
pflichtungen unter die Fair Value Hedges

subsummiert. Bei festen Verpflichtungen han-
delt es sich hierbei um bindende Verträge zum
Kauf oder Verkauf einer bestimmten Ressour-
ce zu einem bestimmten Preis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt (vgl. IFRS 9 Appendix
A). Obschon solche festen Verpflichtungen
aufgrund von Kauf-/Verkaufsverträgen i.d.R.
auch unter IFRS erst im Zeitpunkt der Erfül-
lung bilanziell erfasst werden, verlangt IFRS
9.B3.1.2 (b) im Falle der Absicherung eine
Erfassung der entsprechenden Verpflichtun-
gen zum Marktwert.

Damit sich die ökono-
mischen Sicherungsstrategien auch in
der gewünschten Weise in der Jahres-
rechnung widerspiegeln, ist die Anwen-
dung von Hedge Accounting notwendig.

Die Abbildung von Cash Flow Hedges
ist in den Swiss GAAP FER-Standards

nur sehr rudimentär in Ziff. 18 von Swiss
GAAP FER 27 (Derivative Finanzinstru-
mente) geregelt. Diese Ziff. lautet wie
folgt:

„Zu Grundgeschäften, die abgesichert
werden können, gehören auch vertrag-
lich vereinbarte zukünftige Cash Flows,
die sich bilanziell noch nicht auswirken.
Ein Beispiel zukünftiger Mittelflüsse ist
der Kauf von Maschinen in fremden
Währungen. In diesem Fall ist die Absi-
cherung entweder erfolgsneutral im Ei-
genkapital zu erfassen oder im Anhang
offenzulegen. Voraussetzung für eine Be-
handlung der Transaktionen als Ge-
schäft zu Absicherungszwecken ist, dass
die zukünftigen Cash Flows mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten.“

Unter Swiss GAAP FER besteht entspre-
chend ein Wahlrecht:

(weiter S. 415)
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Verbuchung (IFRS)

Buchungssatz Betrag CHF Erklärung 

Bestelldatum 30.9.2017 

- - - • Wert des Devisentermingeschäfts beträgt im Abschlusszeit-

punkt null, daher keine Buchung per Bestellzeitpunkt  

Bilanzstichtag 31.12.2017 

Derivat Eigenkapital

(Hedging Reserve)

[unter IFRS via OCI] 

5,000 • Per Bilanzstichtag wird Devisentermingeschäft zum stichtags-

bezogenen Marktwert von CHF 5,000 erfasst  

• Wertänderung von CHF 5,000 (aufgrund Wechselkursänderung 

von CHF/EUR 1.10 auf 1.15) wird erfolgsneutral direkt im  

Eigenkapital verbucht; Ergebnis 2017 wird somit nicht beein-

flusst

Lieferdatum 4.1.2018 

Sachanlagen Verbindlichkeiten 120,000 • Einbuchung der Maschine zum aktuellen Kurs  

(Wechselkurs CHF/EUR 1.20) 

Derivat Eigenkapital 

(Hedging Reserve)

[unter IFRS via OCI] 

5,000 • Neubewertung des Derivats zum stichtagsbezogenen Marktwert 

von CHF 10,000 (Marktwert per 31.12.2017 zuzüglich wech-

selkursbedingter Wertsteigerung von CHF 5,000) 

Eigenkapital

(Hedging Reserve)

Sachanlagen 10,000 • Absicherungsbeziehung wird aufgehoben (Eintritt Grundge-

schäft) 

• Anschaffungskosten der Sachanlagen werden durch den im Ei-

genkapital erfolgsneutral erfassten Betrag korrigiert 

Zahlungszeitpunkt 4.3.2018 

Fremdwährungsaufwand Verbindlichkeiten 5,000 • Neubewertung der Verbindlichkeit zum aktuellen Kurs (Wech-

selkurs CHF/EUR 1.25) 

Derivat Fremdwährungsaufwand 5,000 • Neubewertung des Derivats zum stichtagsbezogenen Marktwert 

von CHF 15,000 (erfolgswirksam, da Sicherungsbeziehung 

nach Eintritt Grundgeschäft aufgehoben ist) 

Flüssige Mittel EUR Flüssige Mittel CHF 110,000 • Abwicklung Devisentermingeschäft (Kauf von EUR 100,000 

zum abgesicherten Kurs von CHF/EUR 1.10) 

Fremdwährungsaufwand Derivat 15,000 • Ausbuchung des Derivats 

Flüssige Mittel EUR Fremdwährungsaufwand 15,000 • Bewertung EUR-Bestand zum aktuellen Kurs (Wechselkurs 

CHF/EUR 1.25) 

Verbindlichkeiten Flüssige Mittel EUR 125,000 • Bezahlung der Lieferantenrechnung 

Bilanzentwicklung (IFRS)

in CHF 30.9.2017 31.12.2017 4.1.2018 4.3.2018

Flüssige Mittel 110,000 110,000 110,000 0

Derivat 0 5,000 10,000 0

Sachanlagen 0 0 110,000 110,000

Total Aktiven 110,000 115,000 230,000 110,000

Verbindlichkeiten 0 0 120,000 0

Eigenkapital 

- Aktienkapital 50,000 50,000 50,000 50,000

- Gewinnreserven 60,000 60,000 60,000 60,000

- Hedging Reserve 0 5,000 0 0

Total Eigenkapital 110,000 115,000 110,000 110,000

Total Passiven 110,000 115,000 230,000 110,000

Abb. 1: Lösung gem. IFRS
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Verbuchung (Handelsrecht)

Buchungssatz Betrag CHF Erklärung

Bestelldatum 30.9.2017 / Bilanzstichtag 31.12.2017 

- - - • Wert des Devisentermingeschäfts beträgt im Abschlusszeit-

punkt null, daher keine Buchung per Bestellzeitpunkt  

• Keine Buchung per Bilanzstichtag; der Marktwert des Derivat 

wird bis zum Eintritt des abgesicherten Grundgeschäfts im An-

hang ausgewiesen 

Lieferdatum 4.1.2018 

Sachanlagen Verbindlichkeiten 120,000 • Einbuchung der Maschine zum aktuellen Kurs  

(Wechselkurs CHF/EUR 1.20) 

Derivat Sachanlagen 10,000 • Erfassung des Derivats zum stichtagsbezogenen Marktwert von 

CHF 10,000 aufgrund Eintritt Grundgeschäft (erfolgsneutral 

gegen Sachanlagen) 

Zahlungszeitpunkt 4.3.2018 (  siehe Abb. 1) 

Bilanzentwicklung (Handelsrecht)

in CHF 30.9.2017 31.12.2017 4.1.2018 4.3.2018

Flüssige Mittel 110,000 110,000 110,000 0

Derivat 0 0 10,000 0

Sachanlagen 0 0 110,000 110,000

Total Aktiven 110,000 110,000 230,000 110,000

Verbindlichkeiten 0 0 120,000 0

Eigenkapital 110,000 110,000 110,000 110,000

Total Passiven 110,000 110,000 230,000 110,000

Abb. 2: Lösung gem. Handelsrecht

■ Entweder werden Cash Flow Hedges
erfolgsneutral erfasst (wie dies in
den IFRS vorgegeben ist) oder

■ die Sicherungsinstrumente werden oh-
ne bilanzielle Erfassung im Anhang
ausgewiesen (wie dies im Handels-
recht erfolgt).

Nachfolgend werden die Verbuchung so-
wie die Bilanzentwicklung für diese bei-
den Lösungsmöglichkeiten dargestellt.

2.1. Möglichkeit 1: Lösung gem.
IFRS3

3 Unter IFRS handelt es sich bei der vorlie-
genden Transaktion um eine Fremdwährungs-
absicherung einer festen Verpflichtung (firm

commitment), welche wahlweise entweder als
Fair Value Hedge oder als Cash Flow Hedge

behandelt werden kann (vgl. IFRS 9.6.5.4).Bei Cash Flow Hedging unter IFRS wer-
den Wertveränderungen des Sicherungs-
instruments bis zum Eintritt des abgesi-
cherten Grundgeschäfts erfolgsneutral
im Other Comprehensive Income (OCI)
erfasst.4

4 Vgl. IFRS 9.6.5.11 (b).

Bei Eintritt des Grundgeschäfts
wird die so gebildete Hedging Reserve
gegen die abgesicherten Geldflüsse auf-
gelöst. Führt der Geldfluss zum Ansatz
eines Vermögenswerts oder einer Ver-
bindlichkeit, erfolgt die Auflösung der

Hedging Reserve gegen die entsprechen-
den Anschaffungskosten/Buchwerte.
Andernfalls wird die Hedging Reserve in
derjenigen Periode erfolgswirksam auf-
gelöst, in der die abgesicherte Transak-
tion in der Erfolgsrechnung erfasst
wird.5

5 Vgl. IFRS 9.6.5.11 (d).

Für den vorliegenden Fall zeigt Abb. 1
die notwendigen Buchungen zu den ein-
zelnen Stichtagen sowie die resultieren-
den Bilanzen. Hierbei gilt es zu beach-
ten, dass unter IFRS die Wertverände-
rung des Sicherungsinstruments über das
OCI gebucht wird. Da Swiss GAAP FER
kein OCI kennt, erfolgt die Erfassung
dort direkt im Eigenkapital.

Nach Abwicklung des Derivats und Be-
zahlung der Rechnung sind die Konten
„Derivat“ und „Verbindlichkeiten“ aus-
geglichen. Die Maschine ist zum abgesi-
cherten Kurs von CHF/EUR 1.10 (CHF
110,000) bilanziert. Das Geschäft hat im
Ergebnis keinen Einfluss auf die Er-
folgsrechnungen der Jahre 2017 und
2018.

2.2. Möglichkeit 2: Lösung gem.
Handelsrecht (Schweizer Obligatio-
nenrecht/HGB)

Im handelsrechtlichen Einzelabschluss
ist es (im Gegensatz etwa zu IFRS) nicht
zulässig, Wertveränderungen eines Deri-
vats erfolgsneutral ins Eigenkapital
(resp. ins OCI) zu buchen. Für die Abbil-
dung von Cash Flow Hedges bestehen
hier zwei grundsätzliche Varianten:6

6 Für die Bilanzierung von Cash Flow Hedges

unter Schweizer Obligationenrecht vgl. Loser,

Silvan, Hedge Accounting in der OR-Rech-
nungslegung, in EXPERT FOCUS 2018/4,
236–248. Für die Bilanzierung unter HGB
vgl. IDW Stellungnahme zur Rechnungsle-
gung: Handelsrechtliche Bilanzierung von
Bewertungseinheiten [IDW RS HFA 35],
10.6.2011, Tz. 75–81.
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■ Durchbuchungsmethode (→ vorherr-
schende Methode in der Schweiz): Das
Derivat wird bei Eintritt des Grundge-
schäfts zum Marktwert in der Bilanz
erfasst und korrigiert die zugrunde lie-
genden Geldflüsse auf die abgesicher-
ten Werte.

■ Einfrierungsmethode (→ vorherr-
schende Methode in Deutschland):
Das Grundgeschäft wird bei Eintritt
zum abgesicherten Wert eingebucht,
das Derivat selbst wird nicht bilan-
ziert.

Für den vorliegenden Fall sind die Bu-
chungen bei Anwendung der Durchbu-
chungsmethode in Abb. 2 dargestellt.
Bei Anwendung der Einfrierungsmetho-
de wird die Maschine bei Lieferung am
4.1.2018 zum abgesicherten Kurs von
CHF 110,000 (EUR 100,000 zu CHF/
EUR 1.10) erfasst (Buchung: „Sachanla-
gen“ an „Verbindlichkeiten“ CHF
110,000). Bei Abwicklung des Devisen-
termingeschäfts am 4.3.2018 wird die
Verbindlichkeit von CHF 110,000 zu
Lasten des EUR-Bankkontos beglichen

(Buchung: „Verbindlichkeiten“ an „Flüs-
sige Mittel EUR“ CHF 110,000).7

7 Nach IDW RS HFA 35, Tz. 86, ist es sachge-
recht, die aus dem Settlement resultierenden
Zahlungsflüsse ohne Berührung der Erfolgs-
rechnung zu erfassen, soweit sie sich ausglei-
chen.

Gleich wie bei Möglichkeit 1 wird im
vorliegenden Fall die Erfolgsrechnung
im Ergebnis nicht tangiert. Nach Ab-
schluss der Verbuchung des Geschäfts-
vorfalls ist die Maschine zum abgesi-
cherten Kurs von CHF/EUR 1.10 (CHF
110,000) in der Bilanz erfasst, die Kon-
ten „Derivat“ und „Verbindlichkeiten“
sind ausgeglichen.

Praxishinweis:

Die Anwendung von Hedge Account-
ing ist sowohl unter Swiss GAAP FER
als auch unter IFRS und Handelsrecht
freiwillig. Hedge Accounting stellt eine
Möglichkeit im Sinne eines Wahlrechts
dar. Für die Inanspruchnahme des
Wahlrechts müssen abhängig vom kon-
kreten Standard jedoch verschiedene
Voraussetzungen erfüllt sein, ebenso
bestehen zum Teil spezifische Anforde-
rungen an die Dokumentation. Unter
Swiss GAAP FER fehlen konkrete Do-

kumentationsvorgaben. In der Praxis
wird hier aber zumindest erwartet, dass
die Absicherungsabsicht mit Bezug auf
ein konkretes Grundgeschäft sowie die
prospektive Sicherungswirkung ausrei-
chend dokumentiert sind.8

8 Für den Nachweis der prospektiven Siche-
rungswirkung kann z.B. die Critical-Term-

Match-Methode herangezogen werden. Bei
dieser Methode werden die wichtigsten Para-
meter des Grundgeschäfts und des Siche-
rungsinstruments auf Übereinstimmung über-
prüft (z.B. bei einem Zinssatz-Swap Nomi-
nalbetrag, Währung, Anfangsdatum, Fällig-
keit, Referenzzinssatz, Zinsberechnungsme-
thode).

Bei der Ab-
sicherung künftiger Transaktionen ist
zudem plausibel darzulegen, dass diese
mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten
werden.
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